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Eine gute Zusammenarbeit zwischen der IV-Stelle und den behandelnden Ärztin-
nen und Ärzten dient den Patienten: Sie trägt zu einem effizienten, auf die ärzt-
liche Behandlung abgestimmten Verlauf und einem adäquaten Ergebnis der IV- 
Verfahren bei. In einer Studie wurden bestehende Probleme der Zusammenarbeit 
und ihre Ursachen untersucht sowie praxiserprobte Ansätze für Verbesserungen  
identifiziert.  

Bei der Eingliederung und Prüfung von Leistungs-
ansprüchen versicherter Personen ist die Invaliden-
versicherung (IV) auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten angewiesen. 
Diese verfügen über wertvolle Informationen zum 
 Gesundheitszustand und zu den mobilisierbaren Res-
sourcen ihrer Patientinnen und Patienten. Auch die 
behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind an einer 
 guten Zusammenarbeit mit der IV interessiert: Sie 
wünschen sich Informationen über den Verfahrens-

verlauf und eine gute Koordination des IV-Verfahrens 
mit der medizinischen Behandlung. 
Im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen 
untersuchte das Büro Vatter die Zusammenarbeit zwi-
schen IV-Stellen und behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten [1]. Die Untersuchung stützte sich auf schrift-
liche Umfragen bei den 26 kantonalen IV-Stellen sowie 
325 Ärztinnen und Ärzten, eine vergleichende Analyse 
der Organisation, Instrumente und Prozesse von fünf 
IV-Stellen, sowie auf Gruppengespräche und Inter-

Der Schriftverkehr mit der IV sorgt bei vielen Ärztinnen und Ärzten für Verärgerung.

Im Anschluss finden sich 
Stellungnahmen des 
Bundesamtes für 
Sozialversicherungen und 
eines Facharztes für 
Psychiatrie und 
Psychotherapie.
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views sowie Workshops mit Ärztinnen und Ärzten 
 sowie Mitarbeitenden der IV-Stellen und von Regiona-
len Ärztlichen Diensten (RAD).  

Zusammenarbeit schwankt 
von Fall zu Fall

Der in ärztlichen Medien geäusserte Unmut der 
Ärzteschaft [2, 3] über die IV zeigt sich auch in der 
Umfrage dieser Studie. Zwar zeigten sich die IV-
Stellen wie auch die befragten Ärztinnen und Ärzte 
mit der Zusammenarbeit mehrheitlich eher oder 
ganz zufrieden. Die Zufriedenheit beider Partner 
schwankt jedoch stark. Geht es um medizinische Mass-
nahmen für Personen bis zum 20. Lebensjahr, beurtei-
len die Befragten die Zusammenarbeit in mehr als drei 
Viertel aller Verfahren zumindest als eher zufrieden-
stellend. Bei der Rentenprüfung gilt dies nur für etwas 
mehr als die Hälfte der Fälle. Klärt die IV Möglichkei-
ten der Eingliederung ab oder überprüft sie bei einer 
berenteten Person, ob sich die Verhältnisse verändert 
haben, liegt der Anteil zufriedener Befragter etwa da-
zwischen. Hausärztinnen und Hausärzte sowie Psych-
iaterinnen und Psychiater sind mit der Zusammenar-
beit deutlich weniger zufrieden als Befragte anderer 
medizinischer Fachdisziplinen. 

Unterschiedliche Einschätzung  
der Arbeitsfähigkeit

Eine bedeutende Quelle für Unstimmigkeiten ist die 
Einschätzung der Arbeitsfähigkeit. Ob und zu welchem 
Grad eine Person noch arbeiten kann, beurteilen die 
Ärztinnen und Ärzte mit einem weiteren Gesundheits- 
und Krankheitsbegriff als die IV, der soziale Aspekte 

stärker einbezieht. Sie beurteilen die Arbeitsfähigkeit 
tendenziell aufgrund der aktuellen Berufstätigkeit der 
Person, rein medizinisch und aufgrund ihrer Einschät-
zung des realen Arbeitsmarkts. Die IV hingegen klärt 
ab, ob eine Tätigkeit auch in einem der Behinderung 
angepassten Beruf möglich ist; sie vergleicht letztend-
lich nicht die Arbeitsfähigkeit, sondern den erziel-

baren Lohn vor und nach Eintritt der Behinderung, 
und es ist nicht der reale Arbeitsmarkt ausschlagge-
bend, sondern das theoretische Konstrukt eines aus-
geglichenen Arbeitsmarkts. Schliesslich stellt die IV 
höhere Anforderungen an die Objektivierbarkeit einer 
Erkrankung, was vor allem bei Schmerzerkrankungen 
mit nicht eindeutigen Ursachen und bei psychischen 
Erkrankungen zu unterschiedlichen Einschätzungen 
führen kann.

Ärztinnen und Ärzte fühlen sich 
nicht ernst genommen

Beide Zusammenarbeitspartner hegen zudem Zweifel 
an der Aussagekraft der Einschätzungen des jeweils an-
deren: Die IV-Stellen bemängeln, Arzt berichte seien 
bisweilen wenig informativ, und zweifeln an der Unab-
hängigkeit der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. 
Diese weisen darauf hin, dass sie die einzigen Medizi-
nerinnen und Mediziner im Verfahren seien, deren Be-
urteilung auf einer längerfristigen  Beobachtung der 
versicherten Person basiert. Auch äus sern sie starke 
Zweifel an der Qualität und Unabhängigkeit externer 
Gutachten.
Ebenfalls erwähnt werden in den Umfragen mangeln-
des Wissen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
über die Verfahrensabläufe und Instrumente der IV, 
ein beidseitig anerkannter Mangel an direkter Kom-
munikation und die zum Teil immer noch zu langen 
Wartezeiten auf Arztberichte sowie langwierige IV-Ver-
fahren. 

Ansätze zur Stärkung der Zusammenarbeit

Die Studie identifiziert drei Stossrichtungen meist 
 praxiserprobter Vorgehensweisen, mit denen IV-Stel-
len die Zusammenarbeit stärken können (Abb. 1). Diese 
verbessern die Zusammenarbeit im Einzelfall und 
stärken darüber hinaus das gegenseitige Vertrauen. Sie 
fördern das Wissen über die Kompetenzen, Aufgaben 
und Verantwortung der jeweiligen Partner und senken 

Die IV vergleicht letztlich nicht die Arbeits
fähigkeit, sondern den erzielbaren Lohn vor 
und nach Eintritt der Behinderung.

Zielgerichtetes Einholen
von Arztberichten
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Abbildung 1: Fallunabhängige Zusammenarbeit, ein möglichst zielgerichtetes Einholen 

von Arztberichten sowie ein optimierter weiterführender Austausch entlasten die Zu-

sammenarbeit im Einzelfall und fördern gleichzeitig das gegenseitige Vertrauen und 

Wissen der IV-Mitarbeitenden und der Ärztinnen und Ärzte. 
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ärzteseitig die zeitliche Belastung bei der Zusammen-
arbeit.
– Zielgerichtetes Einholen von Arztberichten: Schrift-

liche Arztberichte mittels Formular sollte die IV-
Stelle nicht routinemässig in allen Fällen einholen, 
sondern – unter Nutzung bestehender Vorinforma-
tionen (Gespräche, Berichte z.B. anderer Institu-
tionen) – nur dann, wenn Bedarf besteht. Sie sollte 
Berichte nach Möglichkeit nur bei Ärztinnen und 
Ärzten anfordern, die relevante Aussagen zum Fall 
machen können. 

– Optimierter weiterer Austausch: Über das Einholen 
von Formularberichten hinaus kann sowohl seitens 
der IV-Stelle als auch der behandelnden Ärztin-
nen und Ärzte das Bedürfnis nach einem weite-
ren Austausch bestehen, z.B. zur Vervollständi-
gung der  Informationen, zur Koordination von 
IV-Verfahren mit der ärztlichen Behandlung oder 
um Transparenz über abweichende Einschätzungen 
zu  erhalten. Der Austauschkanal (Telefon, E-Mail, Sit-
zung) sollte situativ gewählt werden. Eingliederungs-
massnahmen sollten gemeinsam koordiniert und 
begleitet werden. In Bezug auf möglicherweise ab-
weichende Einschätzungen und die Koordination 
des IV-Verfahrens mit der medizinischen Behand-
lung sollte sichergestellt sein, dass die behandelnde 
Ärztin oder der behandelnde Arzt rechtzeitig über 
wichtige Schritte im Verfahren (Beginn einer Mass-
nahme, Gutachten, Vorbescheid, Entscheid) infor-
miert ist. Dabei ist die Rolle der versicherten Person 
bei diesem Austausch zu klären und der Schutz  ihrer 
Persönlichkeitsrechte zu stärken. 

– Drittens – fallunabhängige Kontakte pflegen: IV-Stel-
len sollten bei der Organisation und Durchführung 
von Informations- und Schulungsveranstaltungen 
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Die formalisierte schriftliche Kommunikation 
sollte auf das Zweckmässige beschränkt, der 
persönliche Kontakt gesucht werden.

auf bestehende Gefässe der Ärzteschaft zurückgrei-
fen, z.B. regionale Qualitäts- und Fortbildungszirkel. 
Auch fand die Studie weitergehende Formen von 
fallunabhängiger Zusammenarbeit. So erarbeitete 
eine IV-Stelle gemeinsam mit einer Fachgesellschaft 
eine Zusammenarbeitsvereinbarung. 

Fazit

Diese Vorgehensweisen zielen im Kern darauf ab, die 
formalisierte schriftliche Kommunikation auf das 
Zweckmässige zu beschränken sowie beidseitig den 
persönlichen Kontakt zu suchen, wo dieser schneller 
zum Ziel führt. Die grundlegenden Differenzen zwi-
schen Medizin und Versicherungsmedizin werden wei-
terhin zu unterschiedlichen Einschätzungen über die 
Erwerbsfähigkeit versicherter Personen im IV-Verfah-

ren führen. Gegenseitige Wertschätzung kann jedoch 
dazu beitragen, dass auch in solchen Fällen der Infor-
mationsaustausch funktioniert, das IV-Verfahren ad-
äquat und zielgerichtet verläuft und gut mit der medi-
zinischen Behandlung koordiniert wird.
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Ärzte äussern starke Zweifel an der Qualität 
und Unabhängigkeit externer Gutachten.
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